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Kurzanalyse der Empfehlung aus rechtlicher Sicht  

von Susanna Glatthard, Rechtsanwältin, Bern 

28. Januar 2015  

1 Grundsätzliche Voraussetzungen bei der Überwälzung der Abgabe 
durch die ARA an die Gemeinden 

a. Eine Grundlage im ARA-Reglement ist nicht nötig und die Überwälzung der Abgabe pro 

Einwohner/in an die Gemeinden kann direkt gestützt auf das GSchG erfolgen. Denn diese 

Abgabe gehört - kraft übergeordneten Rechts - zum Aufwand der ARA, den diese den 

Gemeinden, gestützt auf den ARA-Betriebskostenverteiler, in Rechnung stellt. 

b. Dies setzt voraus, dass das ARA-Reglement die auf die Gemeinden zu verteilenden Kos-

ten nicht abschliessend aufzählt und sich begrifflich allgemein hält (z. B. „insbesondere 

Abgaben und Steuern, Unterhalt, Betrieb, Personal etc.“) oder andernfalls zumindest auch 

Abgaben generell als Aufwandposten nennt. 

c. Die Höhe der Abgabe der ARA an den Bund bzw. an das BAFU erhöht den auf die Ge-

meinden aufzuteilenden Aufwand der ARA insgesamt und damit auch die von den Ge-

meinden an die ARA gemäss ARA-Betriebskostenverteiler zu bezahlenden Kosten. Dies 

steht im Einklang mit der Empfehlung des Bundes, wonach die ARA bei der Überbindung 

der Abgabe ihre bestehenden Gebührenmodelle anwenden können.  

d. Enthält der ARA-Betriebskostenverteiler mehr als einen Parameter und werden jedem 

Parameter die damit zu verrechnenden Kosten je separat zugewiesen (z. B. „Abgaben 

werden über Einwohnerwerte auf die Gemeinden verteilt“), was in der Praxis der ARA sel-

ten der Fall sein dürfte, ist die hier interessierende Abwasserabgabe unter dem entspre-

chenden Parameter weiter zu verrechnen. 

e. Sonst liegt es grundsätzlich im Ermessen der ARA, welchem Parameter (z. B. Einwoh-

nerwerte oder Abwassermenge in m
3
) sie die Abwasserabgabe zuordnen. Denn mit seiner 

Empfehlung zur Anwendung der geltenden Gebührenmodelle geht der Bund offenbar da-

von aus, dass diese für die Überbindung der Abgabe den gesetzlichen Vorgaben entspre-

chen. 

f. Möglich ist auch, dass die ARA mit zwei (bestehenden) Parametern (z.B. Einwohnerwerte 

und Abwassermenge in m
3
), aber ohne klare Zuweisung der Kostenarten, die pauschale 

Abwasserabgabe nur über den Parameter der Einwohnerwerte verteilt, der den fixen 

(pauschalen, das heisst mengenunabhängigen) Abgaben von 9 CHF/Einwohner/in mehr 

Rechnung trägt. Dies entspräche einer differenzierten sachgerechten Zuordnung, jeden-

falls bis die ARA wegen der getroffenen Massnahmen zur Reduktion der Mikroverunreini-

gungen von der Abwasserabgabe befreit wird und stattdessen höhere variable Betriebs-
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kosten aufweist, die sie dann - ebenfalls sachgerecht - über den Parameter der Abwas-

sermenge weiterverrechnen könnte. 

2 Grundsätzliche Voraussetzungen bei der Überwälzung der Abgabe 
durch die Gemeinden an die Angeschlossenen 

Es gelten analog die Grundsätze in Abschnitt 1 a bis c, das heisst, Spezialfälle vorbehalten 

(vgl. Abschnitt 1 b): Die Gemeinden benötigen keine zusätzliche Grundlage im Reglement, 

um die ihnen im Rahmen des ARA-Betriebskostenverteilers anfallenden (Mehr-)Kosten über 

höhere wiederkehrende Grund- und/oder Mengengebühren auf die Angeschlossenen zu 

überwälzen.  

Die Abwasserabgabe nach Art. 60b GSchG hat einen fixen Charakter und erhöht damit die 

(ohnehin hohen) festen Kosten der Abwasserentsorgung der Gemeinden. Diese sind aus 

Gründen der sachgerechten Zuordnung grundsätzlich über Grundgebühren zu decken (vgl. 

Abschnitt 1f). Eine Unterscheidung in fixe und variable ARA-Kosten aufgrund des ARA-

Betriebskostenverteilers ist jedoch für die Gemeinden bereits heute schwierig. Zudem sind 

keine Vorgaben der Gemeinden bei der Wahl der Parameter für die Weiterverrechnung der 

ARA-Kosten bekannt. 

Es wird daher den Gemeinden empfohlen, ihre Grund- und/oder Verbrauchsgebühren zur 

Deckung der wegen der Abwasserabgabe höheren ARA-Kosten zu erhöhen (vgl. Abschnitt 

2.3.2 der Empfehlung).  

3 Verursacherprinzip 

Mit dem Verursacherprinzip in Art. 60b Abs. 5 GSchG wie auch in Art. 60a Abs. 1 GSchG ist 

das „Verursacherprinzip im weiteren Sinn“ gemeint. Das bedeutet, dass es nicht darum geht, 

einem Einzelnen die individuell und durch ihn verursachten Kosten nachzuweisen und in 

Rechnung zu stellen. Vielmehr wird unter dem „Verursacherprinzip im weiteren Sinn“ ver-

standen, dass zur Abgeltung der Kosten öffentliche Abgaben, insbesondere Gebühren, ver-

langt werden. Dazu bedarf es der Angabe der Abgabepflichtigen, der Abgabeobjekte und der 

Abgabenhöhe in einer gesetzlichen Grundlage.  

Damit gehören alle, die Mikroverunreinigungen verursachen, Einwohner/innen und Betriebe 

bzw. deren Anlagen, zu den Verursachern. Diese tragen letztlich die Abgabe im Rahmen der 

kommunalen wiederkehrenden Gebühren, unabhängig davon, ob die Gemeinde selber oder 

eine andere Körperschaft Inhaberin der ARA ist, bei welcher der Bund die Abwasserabgabe 

nach Art. 60b GSchG erhebt. Es spielt auch keine Rolle, dass der Bund seinerseits bei der 

Belastung der ARA aus Gründen der einfacheren Erhebung der Abgabe nur auf die Anzahl 

Einwohner/innen abstellt. 
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4 Äquivalenzprinzip 

Dieses besagt, dass die Gebühr nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum objekti-

ven Wert der Leistung stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen bewegen muss. Dabei 

ist auch in beschränktem Ausmass eine Pauschalisierung aus Gründen der Verwaltungsöko-

nomie zulässig. 

Gerade mit Blick auf die erwartete geringe Höhe der Belastung der Gebührenpflichtigen 

durch die Abgabe und den Mehrwert, der dadurch im Ergebnis erzielt werden soll, dürfte das 

Äquivalenzprinzip nicht verletzt werden. 

 



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Confdration suisse
Preisuberwachung PUE

Confederazione Svzzera

Confederaziun svizra

CH-3003 Bern. PUE, Mea

VSA/KI
per Adresse

Ecoplan AG

Monbijoustrasse 14

3011 Bern

Ihr Zeichen:
Unser Zeichen: BBV 1/15
Kontakt: A. Meyer Frund
Bern, 20. Februar 2015

Empfehlung VSA 1 Kl zur Weiterverrechnung der Abgabe gemäss Art. 6Db des
Gewässerschutzgesetzes

Sehr geehrte Damen und Herren

Bezugnehmend auf die obengenannte Empfehlung vom Februar 2015 können wir Ihnen bestätigen,
dass wir eine vorherigen Anhörung im Sinne von Art. 14 Preisüberwachungsgesetz unter folgenden
Voraussetzungen nicht als notwendig erachten, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen gege
ben sind:

1. Die vor dieser Anpassung gültigen Tarife sind dem Preisüberwacher vor deren Beschluss zur
Stellungnahme unterbreitet worden und die Empfehlung des Preisüberwachers wurde beim
Entscheid berücksichtigt.

2. Die Gebührenerhöhung einer Gemeinde ist nicht höher als die ihr von der ARA verrechnete

Erhöhung.

3. Die Umrechnung der Abgabe auf die Gebühren ist klar nachvollziehbar und kann auf Verlan

gen offengelegt werden.

4. Zudem muss die ARA sicherstellen und den Nachweis erbringen können, dass die Erhöhung

der Kosten, die sie den Gemeinden verrechnet, insgesamt nicht höher ist als die Abgabe, die

sie dem BAFU bezahlt, also nicht mehr als 9 CHF pro angeschlossene Einwohner.

Preisüberwachung PUE
Einsteinstrasse 2, 3003 Bern
Tel. +41 5846221 01, Fax +41 5846221 08
agnes.meyerfwnd@pueadmin.ch
www.preisueberwacher.admin.ch



Selbstredend setzt dieses pragmatische Vorgehen die gesetzlichen Vorschriften nicht ausser Kraft;
diese müssen dementsprechend grundsätzlich vorbehalten bleiben.

F eun liche Grüsse /

S ei r ans Agnes Meyer Frund
Preisu rwach r WssenschaftIiche Mitarbeitenn
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